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Betreff: überarbeitete Entwürfe eines Bundesgesetzes über 
das Rrbeitsmarktservice (Rrbeitsmarktservicegesetz
Rf1'5S) und eines Bundesgesetzes, mit dem Rnpassun
gen an das Rrbeitsmarktservicegesetz vorgenommen 
werden (Rrbeitsmarktservice-BegLeitgesetz j Rf1S
BegleitS) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster-

re.ichs nimmt zu den über arbe i teten Entwürfen eines Rrbei ts

marktservicegesetzes und eines Rrbeitsmarktservice-BegLeit

gesetzes wie foLgt SteLLung: 

Wie schon in der Stellungnahme von 10. Hai d.J. zu den 

Vorentwürfen und unmitteLbar nach VorLage der überarbeiteten 

Entwürfe mit Schreiben vom 10.9.1993 an Herrn Bundesminister 

Hesoun und di e wei teren Tei L nehmer an den poL.i tischen Ver

handlungen, die Herren Bundesminister Dr. Lacina lind Dr. 

SchüsseL sowie Staatssekretär Dr. Ditz betont wurde/ ver

mißt die Präsidentenkonferenz in der gepLanten neuen Rr

beitsmarktorganisation "Rrbeitsmarktservice" das wiederholt 

geforderte Hitsprache~echt der Land- vnd Forstwirtschaft 

vöLlig. Sie muß sogar feststeLLen j daß die bisherigen Hit· 
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wirkungsrechte der Land- und Forstwirtschart (Vertretung 

der Präsi dentenkonrerenz" des Bundesmi nis ter:i ums rür Land

und Forstwirtschart und des ästerr. Landarbeiterkammertage'i 

im Beirat rür Rrbeitsmarktpolitik sowie eingeschränkte 

Vertretung der Landes-Lantiwirtschartskammern und Landarbei

terkammern in den Verwal tungsausschiissen der Landesarbei ts

ämter und VermittLungsaus5chilssen der Rrbeitsämter) ersatz

Los wegrallen würden. 

Vor 10 Jahren hatte die damalige SPd-RlLeinregierung mit 

e1 ner NoveL I. e zum Rrbei tsmark t rörderungsgese tz (BGEL. Nr. 

61/1983) ungeachtet des Widerstandes und Protestes der 

Bauernver t re t ung und der damal i gen parI. amen tar ischen Oppo

sitionspartei dvP Liie sozialpartnerschartLicfle Vertretung 

der gesetzlichen Berur5vertretung der Bauern (unli der LRnd

wirtschartlichen Dienstnehmer) in den Verwaltungsausschüssen 

der Landesarbe i t 5ämter und den Vermi t tL ungsausschIJ::;sen 

der Rrbeitsämter weitgehend beschränkt: Statt VoLLmit

gliedschart nur beratende St_imme in spezie/.Len Lanrfwirt

schartlichen Fragen. Forclerungen der Präsidentenkonrerenz 

aur WiederhersteLlung und ein dVP-lnitiativantrag im Natio

nalrat (Rn trag Nr. 168 Ader Rbgeordeten Dr. Harner~ Dr. 

5chwimmer und Dr. Puntigam vom 26.11.1985.1 1I-3494- der 

Beilagen.1 XVI. GP) waren abgelehnt worden. 

5eit der Erneuerung tier großen Koalition rordert die Präsi

dentenkonrerenz die Wiederherstellung des voLlen sozial

partnerscl7RrtLicl7en Mi twirkungsrechtes der Land- und Forst-

wirtschart in den Einrichtungen der Beschärtigungspolitik 

verstärkt. Da5 ist mehr denn je berechtigt und notwendig" 

weil sich die 5truktur der Land- und Forstwirtschart in 

Richtung Zunahme der Nebenerwerbslandwirtschart entwickeLt 

hat, sodaß Rrbeitsmarkt- und BeschärtigungsTragen, Arbeits

Losenversicherung und Karenzgeld rUr einen noch gröBeren 

Teil der bäuerLichen BevdLkerung von hoher Bedeutung sind. 
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Rußerdem gibt es spezieLLe Probleme der Rusländerbeschärti

gung bei Rrbeitsspitzen. 

Nicht nur vom Standpunkt der Sozialpartnerschart.) die keine 

Einbahnstraße sein kann.) sandern auch wegen der verras

sungsrechtlich gebotenen GLeichbehandlung ist es unvertret

bar.J z.B. die Rrbeitgeberinteressen der Industrie gesetz

Lich doppelt (durch Bundeskammer und IndustrielLenvereini

gung), die der Land- und Forstwirtschart aber gar nicht 

vertreten zu Lassen. 

nie Präsidentenkonrerenz hält daher eine Änderung der vor

I.iegenden Gesetzesentwürre dahingehend rür unabdingbar., 

daß 

1. sie seLbst aur Bundesebene im Rursichtsrat (§ 4 RNSG) 

sowie 

2. die Landwirtschartskammern aur Landesebene im Landesdi

rektorium (.f; '11) mit Sitz und Stimme vertreten sind. 

3. Im Regionalbeirat (§ 17) sollte ebenralls ein volles 

Ni tspracherecht der zlJstäncUgen Landw.irtschartskammer 

gewährleistet sein. 

4. Im Rrbeitsmarktserive-Begleitgesetz sollte der Landwirt

schartskammer (und der Landarbeiterkammer) ebenraLLs ein 

volles Nitspracherecht (Stimmrecht) eingeräumt werden) 

jedenraLLs bei RngeLegenheiten.J die die Land- und Forst

wirtschart betrerren. Das gilt besonders rür die Rrtikel 

1 (Bundessozialämtergesetz).J Rrtikel 7 (NoveLle zum Rr

beitslosenversicherungsgesetz) und Rrtikel 12 (Novelle 

zum Rusländerbeschärtigungsgesetz). 
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Zu einzelnen Bestimmungen wird noch Folgendes bemerkt: 

I. Rrbeitsmarktservicegesetz 

Zum ,. Rbschnitt: Drganisation 

Die in den §§ 1 FF vorgesehene Konstruktion (Errichtung 

e.ines Fonds äes öFFentlichen Rechtes mi t der Bezeichnung 

"Rrbeitsmarktservice" anstelle der bloBen Umbenennung des 

Fonds der RrbeitsmarktverwaLtung gem. § 64- Rrbeitslosenver

sicherungsgesetz) ist zweiFelLos besser'und ausgereiFter 

aL5 die Regelung des VorentwurFes. 

Wie eingangs grunds~tzLich ausgeFilhrt wurde J sollte im 

.§ 4- (RuFsichtsrat) im Rbs. 1 nach der Bundeskammer der ge

werblichen WirtschaFt die Pr~sidentenkonFerenz der Landwirt

schaFtskammern 05terreichs genannt werden. Ebenso w~re nach 

der Bundeskammer FOr Rrbeiter und Rngestellte der Ci. Lan

darbeiterkammertag zu nennen. Damit bestünde äer RuFs.icl7t<;

rat so wie nach dem im Vorjahr mit den Sozialpartnern 

einschLieBLich der Pr~sidentenkonFerenz abge5prochenen 

VorentwurF aus 9 HitgLiedero, was angesichts des öster

reichweiten RuFgaben- unä Verantwortungsbereicl7es durc17au5 

angemessen w~re. 

Ebenso w~ren in § 11 Rbs . ., beim Landesdirektorium, 6 statt 

4- Hitglieder und FUr je ein Hitglied ein Vorschlagsrecht 

der LandwirtschaFtskammer und der Landarbeiterkammer vor

zU5ehen. Tex t: "Je ei nes di es er wei teren Hi tgl. i eder w.! rd 

vom Bundesminister Filr Rrbeit und Soziales auF Vorschlag 

der Kammer der gewerbLichen WirtschaFt und der Landwirt

schaFtskammer des jeweiligen Bundesl.andes J der Vereinigung 

Osterreichi5cher Industriel.Ler J der Kammer F,Jr Rrbeiter und 

Rngestel.lte und der Landarbeiterkammer des jeweiligen Bun

dest anäes und des Os terre i chi scllen Gewerk.<:ichaFt sbundes 
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bestell t. " 

Ebenso wäre im Regionalbeirat gem. § 17 ein Vorschlagsrecht 

der Landwirtschartskammer durch entsprechenäe Ergänzung 

des Rbs. 2 vorzusehen. Die Landwirtschartskammer ist aur 

regionaler Ebene wegen der dort außerlandwirtschartLich 

arbeitenden Kammermitglieder., der dort gelegenen Landwirt-

5chartlichen Betriebe und dort wohnharten Nebenerwerbsbau

ern besonders angesprochen. 5ie verFügt als gesetzliche 

Berursvertretung auch über eine regionale Organisati

onsstruktur mit hauptamtLichen und demokratisch gewählten 

ehrenamt lichen Ni tarbet tern (Bez i rksbauernkammerobmann., 

Bezirkskammerräte). Das ist bei den nach dem EntwurF 

im Bereich der gewerbLichen Wirtschart zusätzLich entsende

berechtigten rreien Berursvereinigungen nicht oder weniger 

der Fal L . 

Weiter wird zu § 5 (Rursichtsrat) wie schon zum analogen § 

6 Rbs. 5 des ,. Begutachtungsentwurres angeregt.! dem Rur

sichtsrat nicht bLoß ein Recht einzuräumen.! vom Vorstand 

RuskiJnrte und Ber.tchte zu verL angen.! sondern analog der 

RegeLung rür überwachungsausschüsse der SoziaLversiche

rungsträger (§ 437 Rbs. 2 R5VG) den Vorstanä und die gemäß 

§ 5 Rbs. 1 ebenraLLs zu überwachenden Landesgeschärtsrührer 

zur RuskunrtserteiLung und VorLage einschlägiger Berichte 

auch zu verpFLichten. 

In § B (Vorstand) Rbs. 7 solLte wie im § 7 des VorentwurFes 

vorgesehen werden..! daß jede gLeichzeitige andere Erwerbstä

tigkeit von NitgLiedern des Vorstandes der Zustimmung des 

Rursichtsrates beäarr.! wobei diese schrirtLich zu erteiLen 

ist. 

25/SN-303/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 10

www.parlament.gv.at



- B -

Zum 2. Rbschnitt: Rurgaben 

§ 29 Dienstleistungen: Im Sinne der Erläuterungen sol l ten 

die im BedarrsraLL einzusetzenden BetreuungsabLäure von 

der Inrormation über die Beratung bis zur Unterstützung 

rür die Erlangung eines Rrbeitsplatzes reichen. In diesem 

Zusammenhang sollte ausdrücklich normiert weräen, daß Per

sonen J die nur unter erschwerten Bedingungen einen 

Rrbeitsplatz rinden bzw. behalten kdnnen J eine besonders 

qualirizierte Betreuung erhalten sollen. RLLenralls wäre 

rür bestimmte Personen bzw. Personengruppen auch ein Lohh

kostenzuschuß an lien einstelLenden Betrieb iJberLegenswert. 

§ 35: Die Rückrorderung von BeihiLren solLte im Rbs. 3 nä

her gesetZlich determiniert werden. Insbesondere wäre eine 

Rückzahlungsverprlichtung vom Grade des Verschuldens abhän

gig zu machen. 

Zum B. Rbschnitt: Finanzierung 

L.i9 RrbeitsLosenversicherunqsbeitrag: Die Hdhe des 

Rrbeitslosenversicherungsbeitrages ist in den Entwurr noch 

nicht aurgenommen worden. In diesem Zusammenhang verweist 

di e Präsi den tenkonrer-enz aur ihre L angjähr i ge Forderung., 

die Einheitswertgrenze von S 54.0DD J - in § 12 Rbs. B lit. 

bund § 26 Rbs. 4 Ltt. c RrbeitsLosenverstcherungsgesetz 

anzuheben. Es ist nicht einzusehen J daß Nebenerwerbsland

wirte trotz Zahlung von RrbeitsLosenversicherungsbeiträgen 

ab einem so niedrigen Grenzwert im Versicherungsralle der 

Rrbeitslosigkeit vom RrbeitsLosengeldbezug ausgeschlossen 

bleiben soLlen. Diese Problematik würde bei unveränderter 

Einheitswertgrenze dann verschärrt J wenn es zu einer Erhb

hung eies Rrbei tsLosenvers.i cherungsbei trages kommen sol l te. 

Eine unbillige Härte ist die bisherige Vorenthaltung des 

KarenzurLaubsgeleies riJr Dienstnehmer.innen J die selbst oder 

I! 
I I , 
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mit ihrem Mann einen so kleinen LandwirtschaFtsbetriell 

haben. 

II. Rrbeitmarktservice-Beqleitqesetz 

Zu Rrt. 1 - Bundessozialämterqesetz,§ 2: 

Gemäß Rbs. 1 dieser Bestimmung ist bei jedem Bundessozia

lamt ein Paritätischer Russchuß zu richten. Die gesetzliche 

bäuerliche Interessenvertretung hat in Rngelegenheiten be

treFFend die Land- und ForstwirtschaFt gem. Rbs. 4 nur bera

tende Funktion. Da diese auch die Interessen der Nebener

werbslandwirte wahrzunehmen hat., deren Zahl ständig im 

Steigen begriFFen ist und die damit einen wesentlichen Fak

tor am Rrbeitsmarkt darstellen J wird zu Rbs. 3 die volle 

MitgliedschaFt der LandwirtschaFtskammern mit Stimmrecht 

in den Paritätischen Russchüssen verlangt. 

Zu Rrt. 7 NoveLle zum RrbeitsLosenversicherunqsqesetz .§ 56: 

Gemäß § 56 Rbs. 4 des EntwurFes hat das Landesdirektorium 

bei jeder LandesgeschäFtsstelle einen Russchuß zur Behand

lung von BeruFungen in Rngelegenheiten des Rrbeitslosengel

des einzurichten. Der Rrbeitgebervertreter in diesem Rus

schuß wird gemäß Rbs. 5 durch die Rrbeitgebervertreter des 

Landesdirektoriums bestimmt. Im Landesdirektorium wäre 

die Landes-LandwirtschaFtskammer nicht eingebunden. über 

strittige RrbeitsLosengeldanspriiche von Kammermitgliedern 

(NebenerwerbsbauernJ würde also ohne Mitwirkung der gesetz

Lichen Interessenvertretung endgiiltig entschieden J da es 

keine BeruFungsmöglichkeit gegen die Entscheidung der Lan

desgeschäFtsstelle gibt. Deshalb wird auch an dieser SteLle 

nochmals mit Nachdruck die Einbindung der Landes-Landwirt

schaFtsk-ammer in das l.andesdirektorium (§ 11 RMS) verlangt. 

25/SN-303/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



- 8 -

Rußerdem soLlte in solchen F~lLen jedenraLls analog § 56 

Rbs. 4 RLVG und § 44 Rbs. 4 des geltenden Rrbeitsmarkt

rörderungsgesetzes ein Vertreter der Landwirtschartskammer 

dem Russchuß riJr Lei s tungsangeL egenhei ten beigezogen werden. 

Zu Rrt. 8 - Änderung des Rrbeitsmarktrörderungsgesetzes 

In Z 13 - § 2 7 a Abs. 3 wird der Ausdruck "nach Anhörung 

des Beirates rür Arbeitsmarktpolitik" durch "nach Rnhö

rung der gesetzlichen Interessenvertretungen und der kol

Lektivvertragsr~higen Berursvereinigungen der Rrbeitgeber 

und der Rrbeitnehmer" ersetzt. Dem bisherigen Beirat rür 

Rrbeitsmarktpolitik gehören 2 Vertreter der Pr~sidentenkon

rerenz der Landw.irtschartskammern gem~ß § 41 RNFG an. Tm 

Gesetzesvorschlag rindet sich aber kein Hinweis J welche 

gesetzliche Interessenvertretungen und kollektivvertragsr~

higen Berursvereinigungen gemeint sind. Die einschlägigen 

Bestimmungen der beiden Entwürre schließen äie Prßsidenten

konrerenz und die Landes-Landwirtscflartskammern aus. Des

halb wird ausdrücklich um entsprechende Klarstellung im 

Gesetzestext (Einbindung auch der Präsidentenkonrerenz) 

ersucht. Das giLt auch rür die vorgeschlagene Neuregelung 

der §§ 33.> 34 und 39 RNFG (Z 1l, 18. und 23). 

Zu Rr t. 12 - i:inderung des Rus l änderbeschärt i gungsqese t zes: 

Z 18 (§ 23 a): Die behördlichen Rurgaben der Rusländer

beschärtigung von der BeschärtigunysbewiLligung bis hin 

zur Uberprüfung der 5chwarzarbeit durch RusLänder sollen 

in Hinkunft durch die Bundessozial.ämter wahrgenommen werden. 

Al.s Berufungsbehörde im Ruslänclerverfahren soll. eine Beru

fungskomm.ission bei jedem Bundessozialamt e.ingerichtet 

werden (Z II und 18). Dieser Berufungskommission gehört 

auch ei n Rrbei tgeberver treter an., der aur Vorseht ag der 

zuständigen Kammer der gewerblichen Wirtsctlaft nominiert 

• 

li 
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werden soLL (§ 23 a Rbs. 3 des Entwurres). 

Um auch den Landwirtschartskammern in diesen rürihre Kam

mermitgLieäer sehr wichtigen Rngelegenheiten ein Mitspra

cherecht zu sichern~ ist in § 23 a Rbs. 3 äes Entwurres 

auch tür die zuständige Landwirtschartskammer ein Vor

schLagsrecht., bzw. die Zuziehung eines Vertreters der Land

wirtschartskammer in diesen FälLen vorzusehen. 

25 Rbschrirten dieser SteLLungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des NationaLrates zugeU3itet. 

Der Präsident: 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der GeneraLsekretär: 

DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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